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zur Einzelansicht  
ERSTER TEIL 
ALLGEMEINER TEIL 
§ 1 
Geltungsbereich und Zweck 
(1) Diese Verordnung gilt an öffentlichen allgemein bildenden und beruflichen Schulen für die 
Aufsicht über die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule sowie Schülerinnen und 
Schüler, die zeitweise an dieser Schule unterrichtet oder betreut werden; § 3 Abs. 2 bleibt 
unberührt. Nehmen frühere Schülerinnen oder Schüler unmiKelbar nach ihrem Ausscheiden 
aus dem Schulverhältnis oder zukün\ige Schülerinnen oder Schüler unmiKelbar vor der 
Begründung des Schulverhältnisses an einem Ferienangebot der Schule teil, erstreckt sich die 
Aufsicht auch auf sie. Ihre Teilnahme ist nur zulässig, wenn der Schulträger oder die Eltern zu 
ihren Gunsten eine Unfallversicherung im Sinne der §§ 178 ff. des Gesetzes über den 
Versicherungsvertrag (VVG) vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2631), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214), in der jeweils geltenden Fassung für die im 
Rahmen des Ferienangebots bestehenden Unfallgefahren abgeschlossen haben. 
(2) Die Aufsicht soll die Schülerinnen und Schüler vor Körper- und Sachschäden bewahren und 
verhindern, dass andere Personen durch sie Schaden erleiden. Sie hat die Erziehung zur 
Selbstständigkeit zu berücksichOgen und ist dem Alter und der Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler sowie der jeweiligen SituaOon anzupassen. BeeinträchOgungen und 
Behinderungen der Schülerinnen und Schüler sind zu berücksichOgen. 
zur Einzelansicht  
§ 2 
Aufsichtspersonen 
(1) Lehrkrä\e, Lehrkrä\e im Vorbereitungsdienst, soweit sie selbstständig Unterricht erteilen, 
sozialpädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie schulfremde Personen, die 
schulische Veranstaltungen durchführen, sind zur Aufsicht verpflichtet. TeilhabeassistenOnnen 
und Teilhabeassistenten werden ausschließlich nach den sozialrechtlichen Vorschri\en täOg. 
Zur Aufsicht nach dieser Verordnung sind sie darüber hinaus nicht verpflichtet. Besondere 
Vorschri\en hinsichtlich der Aufsicht durch Lehrkrä\e mit Behinderungen oder 
BeeinträchOgungen bleiben unberührt. Für externe Krä\e im Sinne des § 15a des 
Schulgesetzes gilt hinsichtlich der Aufsichtspflicht § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Sicherstellung 
der verlässlichen Schulzeit nach § 15a und zur Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen 
nach § 15b des Schulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Aufsichtsführung ist die Schulleiterin oder 
der Schulleiter verantwortlich. Sie oder er stellt nach den von der Gesamtkonferenz 
beschlossenen Grundsätzen (§ 133 Abs. 1 Satz 2 Nr. 13 des Schulgesetzes) die Aufsichtspläne 
auf, teilt die AufsichtspflichOgen für die Zeit vor Beginn und nach Beendigung der 
Unterrichtszeit und für die Pausen auf dem Schulhof und im Schulgebäude ein, regelt die 
Aufsicht in den Zwischenstunden und stellt die Durchführung der Aufsicht sicher. Lehrkrä\e 
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sollen unmiKelbar nach dem naturwissenscha\lichen oder technischen Fachunterricht sowie 
unmiKelbar nach dem Sportunterricht nicht zur Aufsicht eingeteilt werden. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter ist zur Gewährleistung der Aufsicht auch gegenüber den Beschä\igten 
DriKer weisungsbefugt, wenn sie schulische Veranstaltungen durchführen, soweit der 
Arbeitgeber oder Dienstherr dieser Beschä\igten im Rahmen seiner originären oder 
vertraglich übernommenen Aufgaben im Rahmen einer abgesOmmten pädagogischen 
KonzepOon mit der Schule zusammenarbeitet. 
(3) Die zur Aufsicht verpflichteten Personen können andere Personen (Hilfskrä\e) zur Mithilfe 
heranziehen, insbesondere Lehrkrä\e im Vorbereitungsdienst, PrakOkanten, Hospitanten und 
zuverlässige Schülerinnen und Schüler. Die Verantwortung der zur Aufsicht verpflichteten 
Personen für die Aufsichtsführung bleibt unberührt. Bei der Auswahl und Anleitung der 
Hilfskrä\e ist die erforderliche Sorgfalt, bei der Heranziehung von Schülerinnen und Schülern 
außerdem deren Reifegrad zu beachten. Als Hilfskrä\e ausgewählte Schülerinnen und Schüler 
sind auf die Übernahme der FunkOon vorzubereiten und durch die zur Aufsicht verpflichtete 
Person im Einzelfall auf ihre Aufgaben hinzuweisen. Sollen Schülerinnen und Schüler für die 
Mithilfe bei der Aufsichtsführung in vorhersehbaren SituaOonen nach dem Zweiten Teil dieser 
Verordnung herangezogen werden, so ist dies als Grundsatz durch die Gesamtkonferenz zu 
beschließen. Die Bestellung ist aktenkundig zu machen. Die Eltern noch nicht volljähriger 
Schülerinnen und Schülern müssen schri\lich zusOmmen. 
zur Einzelansicht  
§ 3 
Umfang der Aufsicht 
(1) Die Aufsicht erstreckt sich auf 
1. 
Die verlässliche Schulzeit nach § 15a des Schulgesetzes, 
2. 
den Unterricht, auch wenn er außerhalb des Schulgeländes durchgeführt wird, 
3. 
eine angemessene Zeit vor und sonsOgen schulischen Veranstaltungen sowie nach dem 
Unterricht und die Zwischenstunden, 
4. 
Haltestellen des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit sie räumlich und funkOonell dem 
Schulbetrieb zugeordnet sind, sowie Schulbushaltestellen, 
5. 
die Pausen, 
6. 
die MiKagspause, 
7. 
Wege zwischen dem Schulgelände und anderen Orten, an denen Unterricht oder eine 
schulische Veranstaltung stalindet (Unterrichtswege), 
8. 
sonsOge schulische Veranstaltungen. 
Eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs ist dem Schulbetrieb funkOonell 
zugeordnet im Sinne von Satz 1 Nr. 4, wenn sie der Schülerbeförderung nach § 161 des 
Schulgesetzes dient. Sie ist dem Schulbetrieb auch dann noch räumlich zugeordnet, wenn sie 
sich im Verkehrsraum öffentlicher Straßen befindet, soweit sie insbesondere aufgrund der 
örtlichen und zeitlichen Nähe zum Schulbetrieb und der Anzahl der an- und abfahrenden 
Schülerinnen und Schüler unter BerücksichOgung ihres Entwicklungsstandes eine 
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Gefahrenquelle darstellt, die durch den Schulbetrieb geprägt ist. Haltestellen des öffentlichen 
Personennahverkehrs sind nicht mehr dem Schulbetrieb räumlich zugeordnet, wenn sie 
unterirdisch angelegt sind oder sie nur mit gülOgem Fahrausweis betreten werden können. 
Bahnhöfe des Schienenverkehrs sind von der Aufsichtspflicht ausgeschlossen. 
(2) Soweit mehrere Schulen Einrichtungen gemeinsam oder zur gleichen Zeit nutzen, ist die 
Aufsichtsregelung zwischen den Schulen abzusOmmen. Die Aufsicht erstreckt sich insoweit auf 
die gesamte Einrichtung und auf alle Schülerinnen und Schüler ungeachtet der 
Schulzugehörigkeit der Aufsichtspersonen. Den Schülerinnen und Schülern soll in geeigneter 
Form mitgeteilt werden, dass sie in der gemeinsamen Einrichtung auch der Aufsicht von 
Lehrkrä\en einer anderen Schule unterliegen können. 
(3) Außerunterrichtliche Veranstaltungen sind schulische Veranstaltungen im Sinne dieser 
Verordnung (Abs. 1 Satz 1 Nr. 7), wenn sie organisatorisch im Verantwortungsbereich der 
Schule liegen und dem Bildungs- und Erziehungsau\rag der Schule dienen, insbesondere 
indem sie den Unterricht sachlich ergänzen, unterstützen oder erweitern, oder das Schulleben 
bereichern. Maßgeblich ist das Gesamtbild der Veranstaltung unter BerücksichOgung ihrer 
Planung, Ankündigung und Durchführung aus Sicht der Eltern oder der volljährigen 
Schülerinnen und Schüler, soweit diese der Aufsicht unterliegen. In Zweifelsfällen hat die 
Schulleiterin oder der Schulleiter oder eine von ihr oder ihm damit beau\ragte Lehrkra\ auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Schulkonferenz nach § 129 Nr. 2, Nr. 8 und Nr. 10 des 
Schulgesetzes vor der Veranstaltung zu erklären, ob diese organisatorisch im 
Verantwortungsbereich der Schule liegen soll. Bei Veranstaltungen, an denen Schülerinnen 
und Schüler mehrerer Schulen teilnehmen, entscheidet die Schulaufsichtsbehörde nach 
Anhörung des Schulträgers oder der Schulträger und der Schulleiterinnen oder Schulleiter. 
zur Einzelansicht  
§ 4 
Grenzen der Aufsicht 
(1) Die Aufsicht kann ab der Jahrgangsstufe 9 auf allgemeine Verhaltensanordnungen 
beschränkt werden, soweit kein erhöhtes Gesundheits- oder Sachschadensrisiko besteht, das 
eine verstärkte Aufsicht erfordert; für Zwischenstunden, die MiKagspause und andere Pausen 
gilt auch insoweit § 12. Volljährige Schülerinnen und Schüler unterliegen nur bei erhöhten 
Gesundheits- oder Sachschadensrisiken der Aufsicht. Erhöhte Gesundheits- oder 
Sachschadensrisiken können insbesondere in naturwissenscha\lichen und technischen 
Fächern und Angeboten, im Schulsport sowie bei Schulwanderungen und Schulfahrten 
(besondere schulische SituaOonen) au\reten. 
(2) Eine Aufsichtspflicht besteht nicht, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler von der Klasse 
oder Gruppe enoernt. Das Gleiche gilt, wenn sich eine Schülerin oder ein Schüler vom 
Schulgelände enoernt, es sei denn, sie oder er begibt sich damit auf einen Unterrichtsweg. 
Den Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler ist diese Regelung in geeigneter Form 
bekannt zu geben, wenn die Schülerinnen und Schüler eingeschult oder auf andere Weise 
erstmalig in hessische Schulen aufgenommen werden. Die Gesamtkonferenz legt eine 
geeignete Vorgehensweise fest für den Fall, dass eine Schülerin oder ein Schüler den 
Unterrichtsraum oder den außerschulischen Unterrichtsort unerlaubt verlässt, wobei 
insbesondere Schulform, Alter und Einsichtsfähigkeit der Schülerin oder des Schülers zu 
berücksichOgen sind. Werden Schülerinnen oder Schüler zeitweise an einer anderen Schule 
unterrichtet oder betreut, trip die Gesamtkonferenz der anderen Schule die Festlegung im 
Benehmen mit der Leiterin oder dem Leiter der Stammschule. 
zur Einzelansicht  
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§ 5 
Verletzungen und Gesundheitsgefährdungen 
(1) Wenn eine Schülerin oder ein Schüler verletzt wird oder spontan erkrankt, ist Erste Hilfe zu 
leisten und erforderlichenfalls sofort ein Arzt hinzuzuziehen, der dann die Betreuung und 
Verantwortung übernimmt. Die zur Aufsicht verpflichteten Personen müssen beim Unterricht 
und bei sonsOgen schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und auf Schul- 
und Unterrichtswegen sicherstellen, dass bei einem Unfall oder einer spontanen Erkrankung 
unverzüglich ReKungsdienste verständigt werden können. 
(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter und die Eltern sind unverzüglich über den Unfall oder 
die Erkrankung zu informieren. Unfälle, bei denen eine ärztliche Behandlung erfolgt ist, sind 
der Gesetzlichen Unfallversicherung innerhalb von drei Tagen anzuzeigen. Die Namen der 
Schülerin oder des Schülers mit Klasse oder Jahrgangsstufe, der Ersthelferinnen oder Ersthelfer 
und etwaiger Zeuginnen und Zeugen, der Zeitpunkt und der Anlass der getroffenen Erste-Hilfe-
Maßnahmen sind in ein Verbandbuch oder eine entsprechende Datei einzutragen. Das 
Verbandbuch oder die Datei ist durch die Verwaltungskrä\e der Schule nach den Angaben der 
Ersthelferinnen oder Ersthelfer zu führen und vertraulich zu behandeln. Durch geeignete 
Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass ausschließlich Mitglieder der Schulleitung und die 
Verwaltungskrä\e auf das Verbandbuch oder die Datei zugreifen können. 
(3) Die Aufsichtspersonen sind wegen Krankheiten, Behinderungen und BeeinträchOgungen 
minderjähriger Schülerinnen und Schüler, welche deren Belastbarkeit einschränken, nur dann 
zu erhöhter Sorgfalt verpflichtet, wenn die Eltern die Schule auf diese Einschränkung 
hingewiesen haben oder wenn die Einschränkung offensichtlich ist. Bei Ereignissen, die die 
Gefahr einer lebensbedrohlichen oder schweren Erkrankung minderjähriger Schülerinnen 
oder Schüler begründen, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen, falls nicht eine rechtzeiOge 
Hinzuziehung durch die Eltern gesichert ist. 
(4) Zur Aufsicht verpflichtete Personen, die Sportunterricht, naturwissenscha\lichen oder 
technischen Unterricht erteilen, naturwissenscha\liche oder technische Angebote oder 
außerunterrichtliche Sportangebote durchführen, müssen als Ersthelferin oder Ersthelfer 
ausgebildet sein. Die Auffrischung der Ausbildung muss alle vier Jahre nachgewiesen werden. 
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat sicherzustellen, dass alle Aufsichtspersonen 
regelmäßig über Maßnahmen zur Brandverhütung und -bekämpfung informiert werden und 
im Umgang mit den vorgesehenen Geräten ausreichend unterwiesen sind. 
(6) Die Aufsichtspersonen haben darauf hinzuwirken, dass die Schülerinnen und Schüler die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Zweiten 
Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl. S. 153), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 26. November 2020 (GVBl. S. 826), in der jeweils geltenden 
Fassung einhalten.1 
Fußnoten 
1) 
§ 5 Abs. 6 triK mit Ablauf des 31. Juli 2022 außer Kra\. 
zur Einzelansicht  
ZWEITER TEIL 
BESONDERER TEIL 
1. AbschniZ 
Aufsicht in allgemeinen schulischen SituaFonen 
§ 6 
Aufsicht vor und nach dem Unterricht und in den Zwischenstunden 
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(1) Die Schülerinnen und Schüler sind während der von der Schule festgelegten verlässlichen 
Schulzeit nach § 15a des Schulgesetzes zu beaufsichOgen. 
(2) Vor Unterrichtsbeginn und nach dem Ende des Unterrichts ist für eine ausreichende Zeit 
die Aufsicht über die Schülerinnen und Schüler sicherzustellen. Hierbei sind die regelmäßigen 
Ankun\s- und Abfahrtszeiten der Fahrschülerinnen und Fahrschüler ebenso zu 
berücksichOgen wie das regelmäßige Eintreffen der Schülerinnen und Schüler, die auf andere 
Weise zur Schule kommen. Ausreichend sind in der Regel 15 Minuten vor Beginn der ersten 
Schulstunde und nach dem Unterricht. 
(3) In Zwischenstunden sind Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der Jahrgangsstufe 8 
zu beaufsichOgen. Wird die Aufsicht durch eine in der Nachbarklasse unterrichtende Person 
wahrgenommen, genügt es in der Regel, dass diese Person Arbeitsanweisungen erteilt und 
gelegentliche SOchproben durchführt, um sich von der Ordnung in der Klasse zu überzeugen. 
zur Einzelansicht  
§ 7 
Aufsicht während des Unterrichts 
(1) Die Aufsicht während des Unterrichts obliegt ausschließlich der unterrichtenden Person 
oder den unterrichtenden Personen. Für den Unterricht in naturwissenscha\lichen und 
technischen Fächern gilt § 14 Abs. 1 Satz 1, für den Sportunterricht § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2. 
(2) Die unterrichtenden Personen dürfen sich aus dem Unterrichtsraum nur in 
unaufschiebbaren Fällen enoernen. Eine BeaufsichOgung muss auch dann sichergestellt sein. 
Bei längerer Abwesenheit der unterrichtenden Personen ist die Aufsicht durch eine andere zur 
Aufsicht verpflichtete Person (§ 2 Abs. 1) oder Hilfskrä\e (§ 2 Abs. 3) sicherzustellen. Die 
Aufsicht kann auch durch eine in der Nachbarklasse unterrichtende Person wahrgenommen 
werden; § 6 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Soweit es aus pädagogischen Gründen sinnvoll ist, die zu unterrichtende Gruppe zu teilen, 
muss eine Aufsicht sichergestellt sein, die dem Alter und der Entwicklung der Schülerinnen 
und Schüler sowie dem Gesundheits- und Sachschadensrisiko des jeweiligen Arbeitsau\rages 
angepasst ist. 
zur Einzelansicht  
§ 7a 
Aufsicht bei sonsFgen schulischen Veranstaltungen 
Auf sonsOge schulische Veranstaltungen sind § 6 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und § 7 entsprechend 
anzuwenden. 
zur Einzelansicht  
§ 8 
Aufsicht während der Pause 
(1) Während der Pausen ist die Aufsicht in allen Schulgebäuden und auf dem Pausenhof 
sicherzustellen. Auf großen oder unübersichtlichen Pausenhöfen und in großen 
Schulgebäuden mit mehreren Treppenaufgängen sind mehrere Aufsichtspersonen 
einzusetzen. 
(2) Befinden sich auf dem Schulgelände Spiel- oder Sportgeräte, so dürfen diese durch die 
Schülerinnen und Schüler nur genutzt werden, wenn sie betriebssicher sind und eine 
ausreichende Aufsicht sichergestellt ist. 
zur Einzelansicht  
§ 9 
Aufsicht während der MiZagspause 
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(1) Schülerinnen und Schüler, die am NachmiKag Unterricht haben oder an schulischen 
Veranstaltungen teilnehmen wollen, sind auch in der MiKagspause zu beaufsichOgen, soweit 
sie der Aufsichtspflicht unterliegen. 
(2) Die Gesamtkonferenz kann beschließen, die Pflicht zur Aufsichtsführung darauf zu 
beschränken, dass die Aufsichtsperson sich von Zeit zu Zeit von der Ordnung in den 
Aufenthaltsräumen überzeugt. 
zur Einzelansicht  
§ 10 
Aufsicht auf Unterrichtswegen 
(1) Schülerinnen und Schüler, die noch nicht volljährig sind, unterliegen auf Unterrichtswegen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 7) grundsätzlich der Aufsichtspflicht der unterrichtenden Person. Die 
Gesamtkonferenz kann im Benehmen mit dem Schulelternbeirat und dem Schülerrat 
beschließen, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler ab einer besOmmten Jahrgangsstufe 
auf Unterrichtswegen nicht mehr der Aufsicht unterliegen. Die örtlichen Verhältnisse und 
möglichen Gefahren sind dabei zu berücksichOgen. Die Eltern sind im Rahmen der Einschulung 
oder bei EintriK in die entsprechende Jahrgangsstufe über die jeweils getroffene Regelung 
oder deren Änderungen zu informieren. 
(2) Zur Aufsicht verpflichtete Personen (§ 2 Abs. 1) können Schülerinnen und Schüler auf 
Unterrichtswegen mit Kleinbussen des Schulträgers, von Vereinen, Verbänden oder 
Autovermietungen befördern, sofern das Fahrzeug in Deutschland gemietet und zugelassen 
ist, die Benutzung durch die Schulleitung genehmigt ist, eine Vollkaskoversicherung mit einer 
Selbstbeteiligung von höchstens 300,- € für das Fahrzeug besteht, eine 
Einverständniserklärung der Eltern vorliegt und die Übernahme des Transports freiwillig 
erfolgt. Die Lehrkra\ ist bei einer Fahrt ins Ausland verpflichtet, sich mit den geltenden 
Verkehrsregeln des jeweiligen Landes vertraut zu machen. Bei Vorliegen eines tri\igen 
Grundes kann die zur Aufsicht verpflichtete Person zur Schülerbeförderung auf 
Unterrichtswegen innerhalb Deutschlands ein eigenes Fahrzeug benutzen. Die Beförderung 
von Schülerinnen und Schülern durch Lehrkrä\e im Rahmen der Nothilfe bei Krankheit und 
Unfall bleibt unberührt. 
zur Einzelansicht  
§ 11 
Aufsicht auf Schulwegen 
(1) Auf dem Schulweg unterliegen minderjährige Schülerinnen und Schüler der Aufsicht der 
Eltern. Für die Beförderung durch Lehrkrä\e auf Schulwegen gilt § 10 Abs. 2 entsprechend. 
(2) Schulwege sind sämtliche Wege der Schülerinnen und Schüler zwischen der Wohnung und 
der Schule oder einem anderen Ort, an dem Unterricht oder eine sonsOge schulische 
Veranstaltung stalindet. Als Schulweg gilt auch der Weg zwischen Wohnung und 
SchülergoKesdienst, den die Schülerinnen und Schüler unmiKelbar vor oder unmiKelbar nach 
dem Unterricht zurücklegen. Bei Berufsschülerinnen und Berufsschülern gilt auch der Weg 
zwischen der betrieblichen AusbildungsstäKe und der Schule als Schulweg. 
(3) Findet der Unterricht in einzelnen Fächern oder eine sonsOge schulische Veranstaltung 
regelmäßig außerhalb des Schulgeländes staK, kann die Gesamtkonferenz beschließen, dass 
die Schülerinnen und Schüler ab einer besOmmten Jahrgangsstufe unmiKelbar zu dem 
außerhalb des Schulgeländes gelegenen Unterrichtsort bestellt werden oder von dort 
entlassen werden können (besonderer Schulweg). Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist im Fall 
eines solchen Beschlusses zusätzlich die schri\liche Einverständniserklärung der Eltern 
einzuholen. 
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(4) Findet der Unterricht oder eine sonsOge schulische Veranstaltung einmalig außerhalb des 
Schulgeländes staK, so kann die zur Aufsicht verpflichtete Person Schülerinnen und Schüler 
unmiKelbar zu einem Sammelpunkt außerhalb des Schulgeländes bestellen oder sie von dort 
entlassen. Sie muss die Entscheidung mit der erforderlichen Sorgfalt treffen und die damit 
verbundenen besonderen Gefahren für die Schülerinnen und Schüler abwägen. Für die 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 ist die schri\liche Einverständniserklärung der Eltern einzuholen. 
zur Einzelansicht  
§ 12 
Verlassen des Schulgeländes in den 
Zwischenstunden, in der MiZagspause und in Pausen 
(1) Schülerinnen und Schülern, die noch nicht volljährig sind, ist das Verlassen des 
Schulgeländes in Pausen oder Zwischenstunden grundsätzlich nicht gestaKet. Im Einzelfall 
kann die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer dem Verlassen des Schulgeländes durch 
minderjährige Schülerinnen oder Schüler schri\lich zusOmmen, wenn die Eltern es unter 
Angabe von Gründen schri\lich beantragen. Die ZusOmmung kann sich auch auf regelmäßig 
wiederkehrende Gründe zum Verlassen des Schulgeländes beziehen. Sie kann jederzeit 
widerrufen oder eingeschränkt werden, wenn dies aus pädagogischen Gründen geboten 
erscheint und andere wichOge Gründe nicht entgegenstehen. Die ZusOmmung und ihr 
Widerruf sind zur Schülerakte zu nehmen. 
(2) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn die Schule eine außerschulische Einrichtung für die 
MiKagspause nutzt oder mehrere Schulen eine gemeinsame Einrichtung für die MiKagspause 
nutzen. Die Schülerinnen und Schüler sind dann berechOgt, das Schulgelände zum Zweck des 
Besuchs dieser Einrichtung zu verlassen. Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 5 
sind von einer zur Aufsicht verpflichteten Person (§ 2 Abs. 1) zu begleiten, soweit erforderlich 
auch mehrmals, und dabei mit den Gefahren vertraut zu machen. 
(3) Die Gesamtkonferenz kann beschließen, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler ab 
einer besOmmten Jahrgangsstufe das Schulgelände in den Zwischenstunden, in Pausen oder 
in der MiKagspause verlassen dürfen. Die örtlichen Verhältnisse und möglichen Gefahren sind 
dabei zu berücksichOgen. Die Konferenz der die Schülerinnen und Schüler unterrichtenden 
Lehrkrä\e kann einzelne Schülerinnen und Schüler oder Schülergruppen von der Erlaubnis 
ausnehmen, sofern besondere Gründe dies rechoerOgen. Den Eltern der betroffenen 
Schülerinnen und Schüler ist unter Angabe der Gründe Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. § 4 Abs. 2 Satz 5 gilt entsprechend. 
zur Einzelansicht  
2. AbschniZ 
Aufsicht in naturwissenschaHlichen und technischen Fächern und Angeboten 
§ 13 
Grundsätze 
(1) Unter naturwissenscha\lichen und technischen Angeboten im Sinne dieser Verordnung 
sind insbesondere solche Angebote zu verstehen, in denen aufgrund des Umgangs mit 
besonderen Stoffen, insbesondere Chemikalien, elektrischen Spannungen und offenem Feuer, 
sowie aufgrund technischer Einrichtungen und Gerätscha\en eine erhöhte Gefährdung der 
Schülerinnen und Schüler besteht. 
(2) Die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 9. September 1994 - Richtlinie zur 
Sicherheit im Unterricht (RiSU), Teil 1 - ist in ihrer jeweils neuesten im AmtsblaK des 
Kultusministeriums bekanntgemachten Fassung zu beachten, soweit diese Verordnung und die 
zu ihrer Ausführung ergangenen Vorschri\en keine abweichenden Regelungen enthalten. In 
berufsbezogenen Fächern an beruflichen Schulen ist die Richtlinie nicht anzuwenden, und 
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zwar auch insoweit nicht, als dort Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen 
unterrichtet werden. 
(3) Zu Beginn eines jeden Schuljahres sind die sicherheitsrelevanten Vorgaben der 
naturwissenscha\lichen und technischen Fächer in der jeweiligen Fachkonferenz zu 
besprechen. Die Erfahrungen des abgelaufenen Schuljahres sind zu einer Verbesserung des 
Betriebes und der Ordnung in den Fachräumen und der Maßnahmen zum Unfallschutz 
heranzuziehen. Die Betriebsanweisungen sind erforderlichenfalls anzupassen. Die Ergebnisse 
sind Personen nach § 15 Abs. 2 bekanntzugeben. 
zur Einzelansicht  
§ 14 
Besondere Verhaltens- und Sicherheitsregeln 
(1) Schülerinnen und Schüler dürfen die Fachräume nicht ohne Aufsicht der Person betreten, 
die den Unterricht erteilt oder das naturwissenscha\liche oder technische Angebot 
durchführt. Die Aufsicht ist dem Grad des Gesundheits- und Sachschadensrisikos und der 
Einsichtsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler anzupassen. Die Räume sind gegen das 
unbefugte Betreten zu sichern. Die Lehrkra\ darf sich aus dem Fachraum nur in dringenden 
und unaufschiebbaren Fällen enoernen. Sie muss in diesem Fall die zur Unfallverhütung 
erforderlichen Maßnahmen treffen. § 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 
(2) Der Erziehung der Schülerinnen und Schüler zur Selbstständigkeit ist auch in den 
naturwissenscha\lichen und technischen Fächern dem Alter und der Entwicklung 
entsprechend ein hoher Stellenwert einzuräumen. Dies umfasst insbesondere die 
Durchführung von Schüler- und DemonstraOonsversuchen. Die Schülerinnen und Schüler sind 
zu Beginn des Schuljahres und soweit aus besonderem Anlass erforderlich in den zur 
Unfallverhütung einzuhaltenden Regelungen zu unterweisen. 
(3) Es muss dafür Sorge getragen werden, dass während des Unterrichts und der Angebote in 
naturwissenscha\lichen und technischen Fächern Fluchtwege ohne fremde Hilfe zu öffnen 
sind und dass Hilfe von außen möglich ist. Auf den Fluchtwegen dürfen keine Gegenstände 
abgelegt oder abgestellt werden. 
zur Einzelansicht  
§ 15 
QualifikaFon der Aufsichtspersonen 
(1) Für den Unterricht in den naturwissenscha\lichen und technischen Fächern dürfen nur 
fachkundige Lehrkrä\e eingesetzt werden. Als fachkundig gelten Lehrkrä\e mit Lehramt oder 
Lehrbefähigung für das entsprechende Fach, entsprechende Lehrkrä\e im 
Vorbereitungsdienst sowie Lehrkrä\e, die die erforderliche QualifikaOon durch eine 
Erweiterungs- oder Zusatzprüfung nachweisen können. Als fachkundig gelten auch die 
Personen, die, ohne die Voraussetzungen nach Satz 2 zu erfüllen, aufgrund eines 
Hochschulabschlusses oder eines vergleichbaren Abschlusses eine ausreichende QualifikaOon 
für das entsprechende Fach nachweisen können. Eine QualifikaOon der in Satz 3 genannten 
Personen nach § 3 Abs. 4 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 28. September 2011 (GVBl. S. 590) in der jeweils geltenden Fassung ist 
wünschenswert. Weitere Fachkrä\e können nur zur Abdeckung des Unterrichts an beruflichen 
Schulen eingesetzt werden, soweit sie über die dafür erforderlichen QualifikaOonen verfügen. 
In Ausnahmefällen kann die Schulleiterin oder der Schulleiter nach § 17 Abs. 3 der 
Dienstordnung für Lehrkrä\e, Schulleiterinnen und Schulleiter und sozialpädagogische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 4. November 2011 (ABl. S. 870) in der jeweils geltenden 
Fassung Lehrkrä\e im naturwissenscha\lichen oder technischen Unterricht fachfremd 
einsetzen, soweit sie über die erforderlichen Kenntnisse in dem jeweiligen Fach verfügen und 
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über mögliche Gefährdungen informiert sowie mit den entsprechenden 
Sicherheitsvorschri\en vertraut sind. 
(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 3 dürfen naturwissenscha\liche und technische Angebote, 
insbesondere im Rahmen der NachmiKagsbetreuung, auch von Personen bereitgehalten 
werden, die nicht nach § 3 Abs. 4 des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes und §§ 61 bis 73 der 
Verordnung zur Durchführung des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes qualifiziert wurden, 
wenn sie aufgrund eines Hochschulabschlusses oder eines vergleichbaren Abschlusses und 
mehrjähriger Berufserfahrung eine ausreichende QualifikaOon für das entsprechende Fach 
nachweisen können. 
zur Einzelansicht  
3. AbschniZ 
Aufsicht im Schulsport 
§ 16 
BegriffsbesFmmungen 
(1) Schulsport sind der Sportunterricht und der außerunterrichtliche Schulsport. 
(2) Sportunterricht umfasst den obligatorischen Sportunterricht, den Wahlpflicht- und den 
Wahlunterricht im Fach Sport sowie den Sporoörderunterricht. 
(3) Zum außerunterrichtlichen Schulsport gehören Arbeitsgemeinscha\en, schulische 
Sportgruppen auf der Grundlage des Landesprogramms „Talentsuche-Talenoörderung“ sowie 
im Rahmen der KooperaOonsmaßnahmen zwischen Schule und Verein, schulsportliche 
WeKbewerbe, insbesondere im Rahmen des BundesweKbewerbs „Jugend trainiert für 
Olympia“, sowie Bewegung und Sport in der Schule im Rahmen von Veranstaltungen mit 
sportlichem Angebot (z. B. ProjekKagen, Schulwanderungen und Schulfahrten). 
zur Einzelansicht  
§ 17 
Grundsätze 
(1) Um beim Schulsport Überforderungen und Unfallgefahren möglichst auszuschließen, sind 
die physiologische und sozial-emoOonale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zu 
beachten sowie Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Besondere WiKerungs- und 
Umwelteinflüsse sind zu berücksichOgen. Die Größe der Lerngruppen ist der Sportart, dem 
Können der Schülerinnen und Schüler und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 
Erforderlichenfalls ist von einer Aufsichtsperson Sicherheitsstellung und akOve Hilfeleistung zu 
geben. Bei einfachen Übungen mit geringem Gefährdungspotenzial können zuverlässige und 
körperlich geeignete Schülerinnen und Schüler nach Einweisung für die Leitung von 
Kleingruppen oder zur Sicherheitsstellung und akOven Hilfeleistung eingeteilt werden. Die 
Leistungsanforderungen an Kleingruppen, die von Schülerinnen und Schülern geleitet werden, 
sind so zu stellen, dass die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen durch diese Schülerinnen 
und Schüler getroffen werden können. Ein StaOonsbetrieb soll sich im Blickfeld der 
Aufsichtsperson befinden. 
(2) Über Grundsätze für die Einrichtung von außerunterrichtlichen Sportangeboten 
entscheidet nach § 129 Nr. 2 des Schulgesetzes die Schulkonferenz. Die Entscheidung bedarf 
der ZusOmmung des Schulelternbeirates und des Schülerrates. Die Gesamtkonferenz ist vor 
der Entscheidung anzuhören. Das Konzept des außerunterrichtlichen Sportangebotes ist in der 
Sporoachkonferenz oder, falls eine solche nicht besteht, in der Gesamtkonferenz abzusOmmen 
und von der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu genehmigen. Zu schulsportlichen 
WeKbewerben sollen Schulmannscha\en von Lehrkrä\en der entsendenden Schule begleitet 
werden. 
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(3) Sofern Sportarten mit zusätzlichen Anforderungen ausgeübt werden, gelten die 
BesOmmungen der §§ 20 und 21. 
zur Einzelansicht  
§ 18 
Besondere Verhaltens- und Sicherheitsregeln 
(1) Schülerinnen und Schüler dürfen die Übungs- und SportstäKen in der Regel nicht ohne 
Aufsicht der Person betreten, die den Sportunterricht erteilt oder den außerunterrichtlichen 
Schulsport anbietet. Diese Person soll die StäKen als erste betreten und als letzte verlassen. 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. Die StäKen sind gegen das unbefugte Betreten 
außerhalb der Nutzungszeit zu sichern. Die Person, die den Sportunterricht erteilt oder den 
außerunterrichtlichen Schulsport anbietet, ist dafür verantwortlich, dass nur betriebssichere 
Geräte, Übungs- und SportstäKen benutzt werden und dass die Geräte nach ihrer Benutzung 
in einem betriebssicheren Zustand abgestellt oder Mängel der Schulleitung oder einer von ihr 
beau\ragten Lehrkra\ angezeigt werden. 
(2) Die Aufsichtspersonen und die Schülerinnen und Schüler müssen während des Schulsports 
sportgerechte Kleidung und für die entsprechende Sportart vorgeschriebene oder 
erforderliche Schutz- oder Sicherheitsausrüstungen tragen. Die Ausrüstung muss altersgerecht 
und funkOonsfähig sein. Uhren und Schmuck sind abzulegen. Bei Schmuck reicht es aus, ihn 
abzukleben, wenn dadurch Verletzungen ausgeschlossen sind. 
(3) Die Aufsichtsperson hat die Schülerinnen und Schüler zu Beginn des Unterrichts oder des 
Kurses über die spezifischen Gefahren der Sportart und die für sie geltenden Verhaltensregeln 
hinzuweisen. Die Hinweise sind aktenkundig zu machen und erforderlichenfalls während des 
Unterrichts oder des Kurses zu wiederholen. 
zur Einzelansicht  
§ 19 
Verbotene Sportarten 
(1) Im Schulsport unzulässig sind 
1. 
Techniken in Kampfsportarten, die unmiKelbar auf den Körper eines Gegners einwirken, wie 
insbesondere Schläge, TriKe, Würge- und Hebeltechniken, 
2. 
Lu\sport, insbesondere Segelfliegen, Paragliding und Drachenfliegen, sowie Bungeejumping, 
3. 
Motorsport, insbesondere Kart- und Motorradfahren, 
4. 
Ra\ing und Canyoning, 
5. 
Wildwasserfahrten, mit Ausnahme von künstlichen Wildwasseranlagen, die mit Kanus 
befahren werden, 
6. 
Kitesurfen. 
(2) Sportschießen ist im Sportunterricht unzulässig. 
zur Einzelansicht  
§ 20 
Sportarten mit zusätzlichen Anforderungen 
(1) Sportarten mit zusätzlichen Anforderungen sind Sportarten mit erhöhtem 
Gefährdungspotenzial und Sportarten mit besonderen Aufsichtsanforderungen. Zu den 
Sportarten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial gehören insbesondere das KleKern mit 
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Ausnahme des KleKerns an Boulderwänden, das Schwimmen, das Kanufahren, das Rudern, 
das Segeln, das Surfen, der alpine Skilauf, das Snowboarden, das alpine Wandern, der 
Pferdesport, das Trampolinturnen und das GeräKauchen. Zu den Sportarten mit besonderen 
Aufsichtsanforderungen gehören insbesondere das Slacklining, das Inline-SkaOng, das 
Radfahren, der Skilanglauf, das Wasserskifahren und das Wakeboarden an 
Wasserskiseilbahnen, das KleKern an Boulderwänden und das Segeln auf PlaKbodenschiffen. 
Im Zweifel entscheidet die oberste Schulaufsichtsbehörde. 
(2) Die Ausübung von Sportarten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial oder mit besonderen 
Aufsichtsanforderungen im Schulsport ist mit der Sporoachkonferenz oder, falls eine solche 
nicht besteht, mit der Gesamtkonferenz abzusOmmen und von der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter zu genehmigen. Die beteiligte Konferenz berücksichOgt bei ihrer Stellungnahme die 
körperlichen, sozialen und kogniOven Voraussetzungen für den jeweiligen Sport. 
(3) Bei allen Wassersportarten müssen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
mindestens die Anforderungen des Deutschen Jugendschwimmabzeichens in Bronze 
(Freischwimmer) erfüllen. Satz 1 gilt nicht, sofern das spezifische Gefährdungspotenzial des 
Wassersports durch besondere Sicherheitsvorkehrungen ausgeglichen werden kann, für 
Angebote, die dem Erwerb des Deutschen Jugendschwimmabzeichen in Bronze dienen und 
für den schulischen Schwimmunterricht. Die Aufsicht am Schwimmerbecken erfolgt in der 
Regel von außerhalb des Wassers; dabei sind der Standort und die Zahl der Aufsichtspersonen 
so zu wählen, dass diese den gesamten Schwimm- und Sprungbereich überwachen und auch 
in das Wasser hineinblicken können. Die Aufsichtspersonen müssen sich über die 
Nooalleinrichtungen des Bades unterrichten und in Nooällen für rasche und wirksame Hilfe 
sorgen. Im Schwimmunterricht dürfen sich nicht mehr als 20 Schülerinnen und Schüler je 
Aufsichtsperson gleichzeiOg im Wasser auwalten. Schwimmunterricht während des 
öffentlichen Badebetriebs ist nur zulässig, wenn ein Beckenteil oder abgetrennte Bahnen dafür 
zur Verfügung stehen. 
zur Einzelansicht  
§ 21 
QualifikaFon der Aufsichtspersonen 
(1) Im Sportunterricht dürfen nur fachkundige Lehrkrä\e eingesetzt werden. Als fachkundig 
gelten Lehrkrä\e, die im Fach Sport die erste Staatsprüfung für ein Lehramt abgelegt haben 
oder durch eine Erweiterungs- oder Zusatzprüfung die entsprechende QualifikaOon 
nachgewiesen haben. Als fachkundig gelten auch Personen, die aufgrund eines 
sportwissenscha\lichen Abschlusses an einer Hochschule oder einer vergleichbaren 
Ausbildung eine entsprechende QualifikaOon nachweisen können. In Ausnahmefällen kann die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach § 17 Abs. 3 der Dienstordnung Lehrkrä\e im Fach Sport 
fachfremd einsetzen, wenn sie über sportdidakOsche und -methodische Kenntnisse und über 
eigene sportmotorische Erfahrungen verfügen. Sporoörderunterricht darf nur von Personen 
erteilt werden, die eine QualifikaOon nach Satz 2 oder 3 und eine spezifische Zusatzausbildung 
besitzen. Für den Einsatz externer Krä\e zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit ist § 4 
Abs. 3 der Verordnung zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeit nach § 15a und zur 
Inanspruchnahme von Personaldienstleistungen nach § 15b des Schulgesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung zu beachten. 
(2) Außerunterrichtlicher Schulsport darf über die in Abs. 1 genannten Personen hinaus auch 
von Übungsleiterinnen und Übungsleitern oder von Trainerinnen und Trainern angeboten 
werden, die eine gülOge Lizenz (C-Lizenz oder höher) oder eine gleichwerOge Ausbildung 
besitzen. Die Entscheidung über die Durchführung des außerunterrichtlichen Sportangebotes 
trip die Schulleiterin oder der Schulleiter. Soweit im außerunterrichtlichen Schulsport 
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Sportarten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial oder mit besonderen Aufsichtsanforderungen 
angeboten werden sollen, gilt § 20 Abs. 2. 
(3) Lehrkrä\e, die im Schulsport Sportarten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial anbieten, 
müssen eine sportartspezifische QualifikaOon der zentralen Fortbildungseinrichtung für 
Sportlehrkrä\e des Landes (ZFS) oder eine gleichwerOge QualifikaOon nachweislich erworben 
haben. Als gleichwerOge QualifikaOon sind insbesondere gülOge Trainerlizenzen (C-Lizenz oder 
höher) anzusehen. Bieten Lehrkrä\e im Schulsport Sportarten mit besonderen 
Aufsichtsanforderungen an, müssen sie Kenntnisse und Erfahrungen in der jeweiligen Sportart 
besitzen. Alle Lehrkrä\e nach Satz 1 und 3 müssen sich intensiv über die jeweilige Sportart 
informieren, um ihre sportartspezifische QualifikaOon zu bewahren. 
(4) Werden im Sportunterricht Hilfskrä\e nach § 2 Abs. 3 eingesetzt, so bedürfen sie nicht der 
QualifikaOon nach Abs. 1 bis 3. 
(5) Beim Wassersport einschließlich des Schwimmens müssen die zur Aufsicht verpflichteten 
Personen schwimm- und reKungsfähig sein. Die ReKungsfähigkeit wird in der Regel durch das 
Deutsche ReKungsschwimmabzeichen in Bronze oder durch eine andere anerkannte Prüfung 
nachgewiesen. Sie ist jeweils nach spätestens fünf Jahren erneut nachzuweisen. Hilfskrä\e 
nach § 2 Abs. 3, die zur Aufsichtsführung beim Wassersport, einschließlich des Schwimmens 
herangezogen werden, müssen schwimmfähig sein. 
zur Einzelansicht  
4. AbschniZ 
Aufsicht bei Schulwanderungen und Schulfahrten 
§ 22 
BegriffsbesFmmung und Grundsätze 
(1) Schulwanderungen und Schulfahrten sind 
1. 
eintägige Wanderungen, 
2. 
mehrtägige Wanderungen, 
3. 
Schullandheimaufenthalte, 
4. 
Studienfahrten mit besonderem unterrichtlichen Bezug, 
5. 
internaOonale Begegnungsfahrten und Fahrten im Austausch mit Partnerschulen, 
6. 
mehrtägige Veranstaltungen mit sportlichem Angebot sowie 
7. 
Unterrichtsgänge und Fahrten in Verbindung mit Unterrichtsinhalten (beispielsweise 
Betriebserkundungen, Chor- und Orchesterreisen). 
(2) Die Schulkonferenz entscheidet nach § 129 Nr. 8 des Schulgesetzes über die Grundsätze für 
Schulwanderungen und Schulfahrten. Der Schulelternbeirat, der Schülerrat und die 
Gesamtkonferenz sind vor der Entscheidung anzuhören. 
(3) Schulwanderungen und Schulfahrten dürfen nur von Lehrkrä\en der Schule verantwortlich 
geleitet werden. § 2 Abs. 3 bleibt unberührt. Die vorgesehenen Fahrten bedürfen der 
Genehmigung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter. Von der Teilnahme können 
Schülerinnen und Schüler nur aus wichOgen Gründen befreit werden. Befreite Schülerinnen 
und Schüler besuchen den Unterricht anderer Klassen. 
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(4) Schulwanderungen und Schulfahrten bedürfen einer eingehenden Vorbereitung durch die 
leitende Lehrkra\ und die übrigen Aufsichtskrä\e. Die Veranstaltung ist im Unterricht 
vorzubereiten; dabei ist der technische Ablauf zu erörtern und festzulegen. Die Schülerinnen 
und Schüler sind vor der betreffenden Veranstaltung über die geltenden Verhaltensregeln zu 
informieren und mit den mit der Veranstaltung verbundenen besonderen Gefahren vertraut 
zu machen. Erforderlichenfalls sind Hinweise während der Veranstaltung zu wiederholen. Die 
Eltern sind in geeigneter Weise in die Vorbereitungen und Besprechung der Veranstaltung 
einzubeziehen. 
zur Einzelansicht  
§ 23 
Teilnahme von HilfskräHen 
(1) Bei Schulwanderungen und Schulfahrten der Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll eine Hilfskra\ (§ 2 
Abs. 3) hingezogen werden, wenn die Gruppe mehr als 25 Schülerinnen und Schüler umfasst. 
In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 ist die Hinzuziehung einer Hilfskra\ geboten, wenn besondere 
Umstände dies erfordern. Bei Schülerinnen und Schülern mit BeeinträchOgungen oder 
Behinderungen können mehrere Hilfskrä\e hinzugezogen werden, wenn dies nach Art und 
Umfang der BeeinträchOgung oder Behinderung erforderlich ist. 
(2) Bei mehrtägigen Fahrten soll unabhängig von der Gruppengröße und der Jahrgangsstufe 
neben der verantwortlichen Lehrkra\ auch eine Hilfskra\ (§ 2 Abs. 3) die Schülerinnen und 
Schüler begleiten. Bei KoedukaOonsklassen sollen die Jungen von einem Lehrer oder einer 
männlichen Hilfskra\, die Mädchen von einer Lehrerin oder einer weiblichen Hilfskra\ 
begleitet werden. Werden mehrtägige Veranstaltungen einer Jungenklasse von einer Lehrerin 
oder mehrtägige Veranstaltungen einer Mädchenklasse von einem Lehrer geleitet, so soll die 
Jungenklasse von einer männlichen Hilfskra\, die Mädchenklasse von einer weiblichen 
Hilfskra\ begleitet werden. Satz 2 und 3 gilt nicht für Grundschulen. Über Ausnahmen 
entscheidet in den Fällen von Satz 1 bis 3 die Schulleiterin oder der Schulleiter. Schülerinnen 
und Schüler sowie zur Aufsicht verpflichtete Personen können nicht als Hilfskrä\e eingesetzt 
werden. 
zur Einzelansicht  
§ 24 
Besondere Verhaltens- und Sicherheitsregeln 
(1) Die Lehrkra\ soll Schülerinnen und Schüler bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 7 in 
geschlossenen Gruppen zusammenhalten, soweit dies zur Aufrechterhaltung der Sicherheit 
erforderlich ist. 
(2) Schülerinnen und Schüler dürfen die Gruppe oder Klasse während einer Schulwanderung 
oder Schulfahrt grundsätzlich nicht alleine verlassen. Ausnahmsweise darf sich eine Schülerin 
oder ein Schüler alleine von der Gruppe oder Klasse enoernen, wenn die aufsichoührende 
Lehrkra\ dem zugesOmmt hat. Einem Enoernen von der Gruppe oder Klasse zum Zweck des 
Besuchs oder der Übernachtung bei Verwandten oder Bekannten darf die aufsichoührende 
Lehrkra\ nur zusOmmen, wenn die Eltern schri\lich erklärt haben, dass ihnen bekannt ist, dass 
die Schülerin oder der Schüler während einer solchen Abwesenheit von der Gruppe oder 
Klasse nicht der Aufsicht unterliegt und die Eltern für diese Zeit die Verantwortung tragen. Die 
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern sind vor Durchführung der Veranstaltung auf diese 
BesOmmungen hinzuweisen. 
(3) Die aufsichoührende Lehrkra\ kann Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 
9 bei Veranstaltungen von mehrtägiger Dauer die ZusOmmung dazu erteilen, sich in Gruppen 
bis spätestens 22.00 Uhr ohne BeaufsichOgung frei zu bewegen. Für Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufen 10 bis 13 kann die ZusOmmung bis 24.00 Uhr ausgedehnt werden. Die 
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ZusOmmung darf nur erteilt werden, wenn die Eltern minderjähriger Schülerinnen und Schüler 
sich hiermit vor Beginn der Veranstaltung schri\lich einverstanden erklärt haben und aufgrund 
der Reife und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler mit Fehlverhalten, das 
Ansprüche DriKer auslösen könnte, nicht zu rechnen ist. Im nicht deutschsprachigen Ausland 
darf die ZusOmmung darüber hinaus nur erteilt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler 
sich aufgrund ihrer Fremdsprachenkenntnisse hinreichend verständigen können. Eltern und 
Schülerinnen und Schüler sind darüber zu informieren, dass eine Aufsichtspflicht nicht mehr 
besteht, wenn die Schülerinnen und Schüler sich nicht an die im Zusammenhang mit der 
ZusOmmung vereinbarten Auflagen halten. Die Lehrkra\ kann die nach Satz 1 und 2 erteilte 
ZusOmmung widerrufen, wenn sie begründeten Anlass zu der Befürchtung hat, dass die 
Schülerinnen und Schüler die eingeräumte Freiheit missbrauchen oder dass sie durch 
besOmmte Umstände gefährdet werden. 
(4) Die Lehrkra\ oder eine Hilfskra\ muss im Fall des Abs. 3 jederzeit für die Schülerinnen und 
Schüler erreichbar sein. Die BesOmmungen des Jugendschutzgesetzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. 
I S. 2730), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154), in der jeweils 
geltenden Fassung und die geltenden JugendschutzbesOmmungen im Ausland sind zu 
beachten. Auf die BesOmmungen des Abs. 3 sind die Eltern vor der Veranstaltung hinzuweisen. 
(5) Bei Übernachtungen hat sich die aufsichoührende Lehrkra\ oder eine Hilfskra\ davon zu 
überzeugen, dass alle Schülerinnen und Schüler in den Unterkün\en sind und die ihnen 
zugewiesenen Schlafräume aufgesucht haben. Dies gilt nicht bei der Unterbringung in 
Gasoamilien. Eine Überwachung der Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in den 
Schlafräumen während der Nacht ist nur erforderlich, wenn hierzu ein besonderer Anlass 
besteht. 
zur Einzelansicht  
§ 25 
Besondere VorschriHen für mehrtägige Veranstaltungen und 
Veranstaltungen mit sportlichen Angeboten 
(1) Die Teilnahme minderjähriger Schülerinnen und Schüler an Schulwanderungen und 
Schulfahrten bedarf der schri\lichen ZusOmmung der Eltern, wenn die Veranstaltung eines 
oder mehrere der folgenden Merkmale aufweist: 
1. 
mehrtägige Dauer, 
2. 
sportliches Angebot mit einer Sportart mit besonderen Aufsichtsanforderungen, 
3. 
sportliches Angebot mit einer Sportart mit erhöhtem Gefährdungspotenzial, 
4. 
Rodeln, 
5. 
SchliKschuhlaufen. 
In Schulen mit Internat kann an die Stelle der ZusOmmung der Eltern auch die der 
Internatsleiterin oder des Internatsleiters treten. Diese Regelung ist den Eltern beim EintriK 
der Schülerin oder des Schülers in das Internat bekanntzugeben. 
(2) Veranstaltungen nach Abs. 1 Satz 1 können an die Stelle einer Wanderfahrt, eines 
Schullandheimaufenthaltes oder einer Studienfahrt treten. Die Veranstaltungen dürfen nur in 
Deutschland oder anderen europäischen Ländern durchgeführt werden. 
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(3) Lehrkrä\e, die eine Veranstaltung nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder 3 durchführen, unterliegen 
den QualifikaOonsanforderungen nach § 21 und den dazu ergangenen 
Verwaltungsvorschri\en. 
(4) Für Veranstaltungen, in deren Rahmen gebadet oder Wassersport betrieben wird, gilt § 21 
Abs. 5 nur insoweit entsprechend, als keine andere reKungsfähige Person anwesend ist. Sie 
dürfen nur in dafür ausgewiesenen Anlagen, Binnengewässern oder in sicheren 
Küstenbereichen stalinden. 
zur Einzelansicht  
DRITTER TEIL 
SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
§ 26 
VerwaltungsvorschriHen 
Das Kultusministerium kann durch Verwaltungsvorschri\ nähere und ergänzende 
BesOmmungen 
1. 
über Brandbekämpfung und Erste Hilfe nach § 5, 
2. 
über die Aufsicht auf Schul- und Unterrichtswegen nach §§ 10 und 11, 
3. 
über besondere Verhaltens- und Sicherheitsregeln nach §§ 14, 18 und 24, 
4. 
über weitere verbotene Sportarten und Ausnahmen von den Verboten nach § 19 und über 
weitere Sportarten mit zusätzlichen Anforderungen nach § 20, 
5. 
über die QualifikaOon der Aufsichtspersonen nach § 21 und 
6. 
über weitere Merkmale von Schulwanderungen und Schulfahrten nach § 25 
treffen. 
zur Einzelansicht  
§ 27 
ÜbergangsvorschriHen 
(1) § 19 ist erst ab dem 1. August 2014 anzuwenden. 
(2) § 5 Abs. 4 Satz 1 ist erst ab dem 1. August 2015 anzuwenden. Lehrkrä\e, die die nach § 21 
Abs. 5 Satz 1 erforderliche ReKungsfähigkeit besitzen, deren Nachweis nach § 21 Abs. 5 Satz 3 
darüber aber bei Inkra\treten der Verordnung älter als fünf Jahre ist, müssen den Nachweis 
bis zum 31. Dezember 2015 erneuern. Wenn die Nachweisfristen nach § 5 Abs. 4 Satz 2 und 
§ 21 Abs. 5 Satz 3 in der Zeit vom 16. März 2020 bis zum 31. März 2024 ablaufen, muss der 
Nachweis bis zum 31. Dezember 2024 erbracht werden. 
zur Einzelansicht  
§ 28 
InkraHtreten, AußerkraHtreten 
Diese Verordnung triK am Tage nach der Verkündung in Kra\. Sie triK mit Ablauf des 31. 
Dezember 2028 außer Kra\. § 5 Abs. 6 triK mit Ablauf des 31. Juli 2022 außer Kra\. 
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